
 
RM Just erklärt, dass er und die Ratsmitglieder Hillen und Conrad an der Sitzung nicht 
teilgenommen haben. Daher habe er einige Anmerkungen bzw. Fragen zum 
Tagesordnungspunkt 8.1.1 „Feststellung der Fraktionen, Gruppe und ihrer Stärke“. 
 
In der Niederschrift sei textlich nicht erfasst, welche Fraktionen und Gruppen mit welcher 
Stärke und mit welchen Mitgliedern festgestellt worden seien. Auch sei nicht festgehalten 
worden, wie es zu dieser Feststellung kam.  
 
BM Böhling antwortet, dass der Rat das festgestellt habe, was von den Fraktionen gemeldet 
und in der Sitzungsvorlage erfasst worden sei.  
 
RM Just betont: „Wir haben nichts reingegeben, dennoch ist etwas über unsere Fraktion und 
auch über unseren Fraktionsvorsitz und den Stellvertreter festgestellt worden.“ Er frage sich, 
so RM Just, wie das angehen könne. 
 
BM Böhling erklärt, dass der Beratungsinhalt des Tagesordnungspunktes entsprechend 
protokolliert worden sei. Er bittet RM Just, sich schriftlich an die Verwaltung zu wenden, 
sofern dies falsch sein sollte, um die Angelegenheit klären zu können. 
 
RM Just führt weiter aus, dass entgegen der Niederschrift auch keine Benennung für die 
Mitgliedschaft im Verwaltungsausschuss und in den Fachausschüssen erfolgt sei. 
 
RV Bastrop teilt mit, dass die Benennung aus der Mitte der Ratsmitglieder erfolgt sei. 
 
Ergänzend erklärt RM Masemann, dass in der Sitzung von der Verwaltung der Hinweis 
gekommen sei, dass an dem Abend eine Benennung erfolgen müsse und diese nicht 
nachgeholt werden könne. Weil dazu jedes Ratsmitglied berechtigt sei, sei Hilfestellung aus 
der Mitte des Rates erfolgt. 
 
RM Just entgegnet, dass der Rat nicht wissen könne, ob er und die anderen Ratsmitglieder 
eine Fraktion bilden wollen, da sie dies nicht kundgetan hätten. Er sei in den Rat gewählt 
worden, eine Fraktion sei nicht gemeldet worden und daher habe er ein Grundmandat. Dies 
hätte der Rat feststellen können, jedoch nicht, dass die Ratsmitglieder Grundmandate 
haben, wer Fraktionsvorsitzender sei usw. Das stehe dem Rat nicht zu. 
 


